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Erfüllung der Voraussetzungen für das Inkrafttreten 
 
Europäische Gemeinschaft 
Die Europäische Gemeinschaft hat am 17. November 2000 beim Schweizerischen 
Bundesrat ihre Genehmigungsurkunde betreffend das Übereinkommen hinterlegt. 
 
Grossherzogtum Luxemburg 
Das Grossherzogtum Luxemburg hat am 9. Januar 2001 dem Schweizerischen Bundesrat 
notifiziert, dass die Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Übereinkommens erfüllt 
seien. 
 
Königreich der Niederlande 
Das Königreich der Niederlande hat am 9. Januar 2001 dem Schweizerischen Bundesrat 
notifiziert, dass die Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Übereinkommens erfüllt 
seien. 
 
 
Gemäss seinem Artikel 17 tritt das Übereinkommen am ersten Tag des zweiten Monats 
nach dem Empfang der letzten Notifikation eines Unterzeichnerstaates, dass die 
Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Übereinkommens erfüllt seien, in Kraft. 
 
Die vorliegende Mitteilung erfolgt durch den Schweizerischen Bundesrat in seiner 
Eigenschaft als Depositar des Übereinkommens. 
 
 
 
 
Bern, den 2. Februar 2001 
 
 
 
 
 
 

La liste des Etats parties peut être consultée sous  
http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr.html 

http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr.html

